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Stiftungsorgan die Bestimmung des Anfallberechtigten über
tragen, so fällt das Vermögen
1. einer kommunalen Stiftung an die kommunale Körper-' 

schaft,
2. ^ einer kirchlichen Stiftung an die aufsichtsführende

Kirche,%
3. aller anderen Stiftungen an das Land.

(2) Die Anfallberechtigten haben das Vermögen tunlichst in 
einer den Zwecken der Stiftung entsprechenden Weise zu 
verwenden.

(3) Fällt das Vermögen nicht an ein staatliches Organ, findet 
eine Liquidation in entsprechender Anwendung der Bestim
mungen über das Vereinsrecht statt.

V.

Stiftungen öffentlichen Rechts

§24 i

(1) Stiftungen des öffentlichen Rechts sind Stiftungen, die 
ausschließlich öffentliche Zwecke verfolgen und mit dem 
Land ihres Sitzes oder einer anderen öffentlich-rechtlichen 
Gebiets-Körperschaft oder einer sonstigen Körperschaft oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts in einem organischen Zusam
menhang stehen.

(2) Eine Stiftung des öffentlichen Rechts entsteht durch den 
Stiftungsakt eines Trägers hoheitlicher Gewalt oder durch 
Rechtsvorschrift. Ihre Bildung ist der Stiftungsbehörde zur 
Eintragung in das Stiftungsverzeichnis mitzuteilen.

VI.

Kommunale Stiftungen

§25

(1) Kommunale Stiftungen sind solche, deren Zweck im 
Rahmen der jeweiligen kommunalen Aufgaben liegt und nicht 
wesentlich über den räumlichen Bereich der Gebietskörper
schaft hinauswirkt.

(2) Die Vertretung und Verwaltung der kommunalen 
Stiftungen obliegt, soweit nicht durch Satzung anderes 
bestimmt ist, den für die Vertretung und Verwaltung der 
Kommunen zuständigen Organen.

(3) Die Stiftungsaufsicht wird durch die kommunale Auf
sichtsbehörde wahrgenommen, soweit durch die Landes
regierung nichts anderes bestimmt wird.

VII.

Kirchliche Stiftungen

§ 26

(1) Kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Stiftungen, die ausschließlich oder überwiegend dazu 
bestimmt sind, kirchliche Aufgaben zu erfüllen und von einer 
Kirche errichtet oder organisatorisch mit einer Kirche ver
bunden oder in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht 
unterstellt oder deren Zwecke nur sinnvoll in Verbindung mit 
einer Kirche zu erfüllen sind.

(2) Die Bestimmungen über kirchliche Stiftungen gelten 
entsprechend für Stiftungen der jüdischen Religionsgemein

schaft und anderer Religionsgemeinschaften, die Körper
schaften des öffentlichen Rechts sind.

§27

(1) Eine kirchliche Stiftung ist auf Antrag der zuständigen 
Kirchenbehörde zu genehmigen, wenn die Verwirklichung 
des Stiftungszwecks aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens 
gesichert erscheint oder von der Kirche gewährleistet wird.

(2) Eine Stiftung darf nicht ohne Zustimmung der zustän
digen Kirchenbehörde als kirchliche Stiftung genehmigt 
werden. Das gleiche gilt für die Aufhebung oder Umwandlung 
einer kirchlichen Stiftung.

(3) Kirchliche Stiftungen unterliegen nicht der Staatsauf
sicht, wenn sie kirchlichen Vorschriften entsprechend von der 
zuständigen Kirchenbehörde beaufsichtigt werden. Der Erlaß 
allgemeiner Vorschriften über Namen, Sitz, Zweck, Vertre
tung, Verwaltung und Beaufsichtigung kirchlicher Stiftungen 
ist Aufgabe der Kirche.

VIII.

Nichtrechtsfähige Stiftungen

§28

(1) Eine nichtrechtsfähige Stiftung ist eine Vermögensmasse, 
die einem bestimmten Zweck gewidmet ist aber keine Rechts
person darstellt, sondern nach dem Willen des Stifters auf 
eine juristische Person des Privatrechts oder öffentlichen 
Rechts zur treuhänderischen Verwaltung übertragen worden 
ist. Ihre gesetzliche Vertretung erfolgt durch die juristische 
Person, der die Stiftung zugeordnet ist. Diese hat Stifter und 
Stiftungszweck der Stiftungsbehörde mitzuteilen.

(2) Im übrigen gelten die Bestimmungen über die privat
rechtliche Stiftung entsprechend.

IX.

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§29

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Stiftun
gen bestehen fort. Für ihre künftigen Rechtsverhältnisse sind 
die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden.

§30

(1) Bestehende Stiftungen haben der zuständigen Stiftungs
behörde innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Name, Sitz, Zweck, Vertretungsberechtigung und 
Zusammensetzung der Organe und, soweit möglich, den Tag 
der Erteilung der Genehmigung und die erteilende Stelle mit
zuteilen sowie ihre Satzung vorzulegen.

(2) Stiftungen, die keine Satzung oder eine den zwingenden 
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entsprechende Satzung 
haben, sind verpflichtet, der zuständigen Stiftungsbehörde 
innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist eine Satzung vor
zulegen, die mit den zwingenden Vorschriften dieses Gesetzes 
übereinstimmt. Zuständig sind hierfür die in der Satzung 
oder dem Stiftungsgeschäft für den Erlaß oder die Änderung 
der Satzung bestimmten Organe. Fehlt eine solche Bestim
mung, ist das oberste Beschlußorgan der Stiftung zuständig. 
Die Satzung bedarf der Genehmigung der Stiftungsbehörde. 
Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Stiftungsbehörde 
die Satzung nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem ihr 
die Satzung vorgelegt wurde, beanstandet.


